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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1975

Index

StVO

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §11 Abs2

StVO 1960 §11 Abs3

Rechtssatz

Das Tatbild des § 11 Abs 2 StVO wird erfüllt, wenn Anzeigep9icht besteht und der Lenker eines Fahrzeuges diese P9icht

durch Nichtanzeige der bevorstehenden Änderung der Fahrtrichtung oder des bevorstehenden Wechsels des

Fahrstreifens verletzt. Dagegen ist im § 11 Abs 3 StVO dafür eine Regelung getro>en worden, was zu geschehen hat,

wenn die sonst hiefür an Fahrzeugen angebrachten Vorrichtungen überhaupt nicht vorhanden sind oder die

angebrachten Vorrichtungen zur Anzeige von Richtungsänderungen gestört sind. Wenn daher die Voraussetzungen für

die Verp9ichtung der Fahrtrichtungsänderungsanzeige im Sinne des § 11 Abs 2 StVO gegeben sind, und der Lenker

dieser Verp9ichtung nicht nachgekommen ist, obwohl funktionsfähige Vorrichtungen an seinem Fahrzeug angebracht

sind, so kann ein solcher Sachverhalt nicht dem § 11 Abs 3 StVO subsumiert werden (VJ VwSlg 6294 A, VwSlg 6357 A).
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